
ServicePlus
Maschinenbruchversicherung

LANDMASCHINEN

BAUMASCHINEN

FLU
RFÖRDERZEUGE

Versicherte Gefahren und Schäden
 

Versicherte Gefahren Vollversicherung Teilversicherung
GAP-Deckung (Ausgleich der Lücke zwischen
der Zeitwertentschädigung und dem noch + +
abzulösenden Finanzierungsbetrag)

Brand, Blitzschlag, Explosion + + 
Sturm, Eisgang, Erdrutsch, Erdbeben + + 
Überschwemmung oder Hochwasser + + 
Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub + + 
Glasbruch + + 
Kurzschlussschäden an der Verkabelung + + 
Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit,
Fahrlässigkeit oder Böswilligkeit + – 
Konstruktions-, Material- und Ausführungsfehler + – 
Versagen der Mess-, Regel-, und 
Sicherheitseinrichtungen + – 
Wasser-, Öl-, und/oder Schmiermittelmangel + – 
Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung + –
Versaufen, Verschlammen + –
Unterschlagung, Veruntreuung + – 
Tunnelarbeiten, Arbeiten unter Tage + –

Profitieren Sie von einem leistungsstarken  Versicherungsschutz
für Ihre Maschinen
Eine Maschinenbruchversicherung ist nicht nur für große Industriebetriebe von Bedeutung. Vor allem kleine und mittlere Betriebe 
können sich mit dieser Versicherung vor den schwerwiegenden finanziellen und wirtschaftlichen Folgen eines Maschinenschadens 
absichern. 
Unser Versicherungspartner HDI nimmt Ihnen die Risiken und Gefahren aus nicht planbaren, unvorhersehbaren Ereignissen gerne 
ab. Durch die Kombination Ihrer Finanzierung mit einer Maschinenbruchversicherung erreichen Sie größtmögliche Sicherheit und 
umfassenden Schutz für Ihre Investition.

Was kann versichert werden?
Landmaschinen, z.B.
•  Mähdrescher, Traktoren, Feldhäcksler, Pressen etc.
Baumaschinen, z.B. 
•  Bagger, Radlader, Turmdrehkrane, Straßenwalzen etc.
Flurförderzeuge, z.B.
•  Gabelstapler, Hub- und Arbeitsbühnen , Anhänger-
    bühnen etc.

Mitversicherte Kosten
Mitversichert sind Kosten auf erstes Risiko bis
jeweils 25.000,- EUR für:
•  Daten- und Datenträger
•  Aufräum- und Entsorgungskosten:
    - Dekontaminationskosten
    - Bewegungs- und Schutzkosten
    - Luftfracht- und Bergungskosten



Ihre Vorteile
•   Neuwertentschädigung in den ersten sechs Monaten (bei Neugeräten bis 50 Betriebsstunden)
•   GAP-Deckung (Ausgleich der Lücke zwischen der Zeitwertentschädigung und dem noch abzulösenden Finanzierungsbetrag)
•   Keine zusätzliche Teil-/Vollkasko nötig
•   Sofortige Reparaturfreigabe bei Schäden bis 15.000,- EUR
•   Glasbruch (Selbstbehalt 150,- EUR)
•   Innere Betriebsschäden (bei Vollversicherung)
•   Gewerbsmäßige Vermietung ist versicherbar**
•   Rundum-Service für Kunden
•   Schnelle und unkomplizierte Schadensabwicklung durch die HDI Versicherung

Beispielkalkulation  (z. B. Selbstbehalt je 1.000,- EUR*)
Landmaschine, z.B. Schlepper  Nettokaufpreis    50.000,- EUR
Volldeckung (inkl. Vers.-Steuer**)  68,43 EUR p.m.
Teildeckung (inkl. Vers.-Steuer**)  49,98 EUR p.m.

Baumaschine, z.B. Bagger  Nettokaufpreis  100.000,- EUR
Volldeckung (inkl. Vers.-Steuer**) 116,62 EUR p.m.
Teildeckung (inkl. Vers.-Steuer**)  83,30 EUR p.m.

Flurförderzeuge, z.B. Gabelstapler  Nettokaufpreis    25.000,- EUR
Volldeckung (inkl. Vers.-Steuer**)  24,40 EUR p.m.
Teildeckung (inkl. Vers.-Steuer**)  18,45 EUR p.m.

HDI Generalvertretung Jahreis
Fachvertretung für Technische Versicherungen
Bürgerreuther Straße 27
95444 Bayreuth
Telefon  +49 921 726 57-23
Telefax  +49 921 726 57-11
BPLS@hdi.de
www.hdi.de

ServicePlus - Beratung und Information
Sie möchten mehr über ServicePlus erfahren? 
Sprechen Sie unseren Versicherungspartner HDI direkt an. 
Dieser berät und informiert Sie gerne ausführlich.

Selbstbehalt
Die Höhe des Selbstbehalts können Sie 
frei wählen, z. B. 500,- EUR, 1.000,- EUR 
oder 2.500,- EUR.
Für Gabelstapler bis zu einem Nettokaufpreis 
von 25.000,- EUR ist ein Selbstbehalt in Höhe 
von 250,- EUR möglich.

 * Bei Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub gilt ein Selbstbehalt in Höhe von 10%, mindestens jedoch die vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung, höchstens jedoch  
 15.000,- EUR. Sofern ein geschütztes und gleichzeitig aktiviertes (inkl. Wartungsvertrag) Sicherheitssystem (anerkanntes Ortungssystem inkl. Wegfahrsperre) installiert ist, wird der   
 Selbstbehalt bei Schäden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl oder Raub auf maximal 10.000,- EUR beschränkt. Bei Unterschlagung gilt abweichend ein Selbstbehalt von 20%, mindestens 
 jedoch in Höhe der vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung. 
 ** Es handelt sich um einen unverbindlichen Versicherungsvorschlag. Die genannten Prämien beziehen sich auf Neugeräte. 
 Abweichende Prämien gelten für Gebrauchtgeräte sowie sonstige Selbstbeteiligungsvarianten. 20% Prämienaufschlag bei Mietparkeinsatz.
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